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1 .  Aust'auschblat t

Befehle und Weisungen des Ministers eine hohe gesellschaf t- 
liche Wirksamkeit und Autorität der Entscheidungen des Staats
anwaltes sowie der gerichtlichen Entscheidungen zu gewshi — 
leisten, gegebenenfalls unter Ausschöpfung der gesetzlich 
möglichen öffentlichkeitswirksamen Formen des gerichtlichen 
Verfahrens vor erweiterter Öffentlichkeit, des beschleunig
ten Verfahrens oder des Strafbefehlsverfahrens, des staats- 
anwaltschaftlichen Protestes und der Gerichtskritik.

Die im Rahmen des Strafverfahrens erforderlichen und darü
ber hinaus zweckmäßigen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
der Untersuchungsabteilungen sind in Zusammenarbeit mit den's*'/zuständigen operativen Diensteinheiten und -'zusammen mit den 
zuständigen staatlichen Organen und gesellschaftlichen Kräf
ten darauf auszurichten, zur weite.p€fi, Bfnöhung der Massen- 
Wachsamkeit und zur Vertiefung des % rtrauens der Werktäti
gen zur Politik der Partei und zur Tätigkeit des MfS bei- 
zutragen und in den jeweiligem gesellschaftlichen Bereichen 
eine hohe Sicherheit, Ojr̂ i'&ng' und Disziplin zu erreichen
bzw. diese zu festig^n,C
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8, Es sind die internationalen Verpflichtungen aus Rechts
hilf evert rägen mit anderen Staaten, insbesondere die ab
geschlossenen Vereinbarungen mit Untersuchungsoroanen 
der Staatssicherheitsorgane sozialistischer Staaten 
über die Verfahrensweise zur Verwirklichung gegensei
tiger Rechtshilfe und Zusammenarbeit bei der Durchfüh
rung von Strafverfahren, die in die Zuständigkeit der 
Staatssicherheitsorgane fallen, qualifiziert und ter
mingerecht zu erfüllen.

Ausgehend von den wachsenden gemeinsamen Sicherheitsbedürf
nissen der sozialistischen Bruderstaaten, die sich vor allem 
aus zunehmenden und koordinierten Angriffen feindlicher Zen
tren wie Geheimdienste, kriminelle Menschenhändlerbanden,


